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Wurdest du schon einmal kontrolliert?
Hast du dich während der Kontrolle unwohl oder 
ungerecht behandelt gefühlt?
Wusstest du nicht, wie du auf Fragen der Polizei 
reagieren sollst?

Dieser Flyer informiert dich über deine Rechte 
während einer Polizeikontrolle und darüber, was 
die Polizei alles darf. Er gibt dir Tipps, wie du 
während einer Kontrolle möglichst ruhig bleiben 
kannst.



ES IST DEIN RECHT
•die Polizist*in nach dem Grund der Kontrolle •zu fragen.
•den Namen der Polizist*innen zu erfahren. •ZivilpolIzist*innen ohne Polizeikleidung darfst   •du nach ihrem Ausweis fragen.•keine Aussage zu machen, eine Aussage zu •verweigern: 

•«Dazu habe ich nichts zu sagen / Ich verweigere   •die Aussage»
•keine Informationen über deine Hobbys, •Freunde usw. mitzuteilen.•von einer Person mit gleichem Geschlecht •abgetastet zu werden.•eine Quittung zu verlangen, wenn etwas von •dir beschlagnahmt wird.•sobald als möglich Verwandte und Angehö-•rige, die Jugendarbeit deines Quartiers oder •einen Anwalt zu kontaktieren.•innert 10 Tagen eine Beschwerde einzurei-•chen (bei der «Ombudsstelle» des Kantons •Zürich).



ES IST KLUG
•nie wegzurennen.
•immer einen Ausweis dabei zu haben.

•höflich und respektvoll zu bleiben.

•nur über Dinge zu sprechen, bei welchen du dich   

•nicht selbst belastest.
•alles genau durchzulesen, bevor du etwas unter-

•schreibst.
•nach der Kontrolle deine Erinnerungen an das 

•Gespräch festzuhalten. (siehe „CHECKLISTE“)



DIE POLIZEI HAT DAS RECHT
•deine Personalien aufzunehmen (Namen, Geburtsda-•tum, Adresse, Beruf, Namen der Eltern).•dich bei einem konkreten Verdacht (z.B. Kiffen, Sach-•beschädigung) zu «filzen», dich also abzutasten und •deine Taschen zu durchsuchen.•dich in bestimmten Fällen festzuhalten (z.B. Fluchtge-•fahr).

•dich von einem Ort wegzuweisen (z.B. bei Lärmbelästi-•gung).

DER PRIVATE SICHERHEITSDIENST 
(SECURITY) HAT DAS RECHT
•dich zurechtzuweisen («Ihr seid zu laut!»).
•dich nach dem Ausweis zu fragen, diesen musst du 
•aber nicht zeigen.
•dich bei einem konkreten Fall festzuhalten, bis die Poli-
•zei kommt.



ZÜRCHER  
GEMEINSCHAFTSZENTREN
GZ Witikon
Witikonerstrasse 405
8053 Zürich
044 422 75 61
gz-witikon@gz-zh.ch

Der Jugendtreff befindet sich im Dachstock 
des GZ Witikon.

Die Jugendarbeitenden sind von Mittwoch 
bis Freitag für euch im GZ erreichbar.

Kontakt & Infos zu unseren Angeboten: 

Phone & WhatsApp: 076 520 42 88
Instagram: gzwitikon_jugik7
Snapchat: gzwitikon

Versuche nach einer Kontrolle immer ein 
kurzes Protokoll zu schreiben oder ein 
Sprachmemo auf deinem Handy aufzu-
nehmen.

Was solltest du aufschreiben/aufnehmen?

• Datum
• Genaue Uhrzeit
• Ort der Kontrolle
• Name der Polizist*innen/
• Nummer des Polizeiautos
• Namen/Telefonnummern von Zeug*innen

WAS ist genau geschehen?
«Sie händ ois aghalte und oisi Uswiis welle 
gseh.»

WARUM kam es zur Kontrolle?
«Mir händ im Zentrum ä Zigi graucht.»

WIE haben ich und die Polizist*innen 
reagiert?
«Ich bin rächt am zittre gsi. - d‘Polizei isch aber 
rächt gechillt druff gsi.»

WELCHE Folgen gab es bisher?
«Ich muess morn uf de Poschte. Sie händ mitere 
Buess droht.»

EREIGNISPROTOKOLL

CHECKLISTE Zürcher Gemeinschaftszentren
GZ Witikon
Witikonerstasse 405  8053 Zürich
044 422 75 61 www.gz-zh.ch
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WIE BLEIBE ICH RUHIG? 

Tipps die dir helfen, während einer Kontrolle ruhig zu 

bleiben und dich selbstbewusst zu fühlen:

•Spüre deine beiden Füsse am Boden

•Atme langsam und tief, kein Grund zur Eile

•Verschränke deine Arme, wenn deine Muskeln an-

•gespannt sind

•Nicht wegschauen: Behalte Augenkontakt

•Denke daran, dass du alles später jemandem 

•erzählen kannst

•Und nochmals: Du musst nichts sagen, wobei du 

•dich unwohl fühlst





JUGENDKRIMINALITÄT 
Für Jugendliche (10 – 18 Jahre) gilt in der Schweiz das Prinzip «Erziehung vor Strafe». Dies bedeutet, dass Jugendliche nicht gleichermassen bestraft werden wie Erwachsene. Es geht also grundsätzlich um den Schutz und die Erziehung der Jugendlichen, wenn eine «Schutzmassnahme» oder Strafe auf sie zukommt. 

WAS SIND SCHUTZMASSNAHMEN?
•Aufsicht (z.B. ein*e Sozialarbeiter*in, welche*r die Eltern •unterstützt)
•Persönliche Betreuung (eine der/dem Jugendlichen zu-•geordnete Person)
•Verordnete ambulante Behandlung (z.B. eine Psycho- therapie für Täter*innen)
•Unterbringung (z.B. ein Aufenthalt in einer Erziehungs-•einrichtung)
•Tätigkeitsverbot, Kontakt- und Annäherungsverbot   (z.B. nach sexuellem Missbrauch)



WAS SIND STRAFEN?WAS SIND STRAFEN?

•Verweis (z.B. von einem Schulgelände)
Verweis (z.B. von einem Schulgelände)

•Persönliche Leistung von max. 3 Monaten (z.B. 
Persönliche Leistung von max. 3 Monaten (z.B. 

•Arbeit in einem Altersheim)
Arbeit in einem Altersheim)

•Geldbusse von max. 2000 Franken ab 
Geldbusse von max. 2000 Franken ab 

•15. Lebensjahr15. Lebensjahr
•Freiheitsentzug (Haft) von max. 1 Jahr ab 15. 
Freiheitsentzug (Haft) von max. 1 Jahr ab 15. 

•Lebensjahr, max. 4 Jahren ab 16. Lebensjahr
Lebensjahr, max. 4 Jahren ab 16. Lebensjahr

Die Die orange markierten Strafen oder Massnahmen
orange markierten Strafen oder Massnahmen  

können ins Strafregister eingetragen werden, von 
können ins Strafregister eingetragen werden, von 

welchem oftmals ein Auszug bei einer Bewer-
welchem oftmals ein Auszug bei einer Bewer-

bung für einen Job / eine Lehrstelle mitgeschickt 
bung für einen Job / eine Lehrstelle mitgeschickt 

werden muss. werden muss. 

Informier dich bei der Jugendarbeitsstelle deines 
Informier dich bei der Jugendarbeitsstelle deines 

Quartiers, wenn du weitere Fragen zu Kontrollen, 
Quartiers, wenn du weitere Fragen zu Kontrollen, 

Strafen oder Ähnlichem hast.
Strafen oder Ähnlichem hast.

Quellen: Polizeigesetz, Jugendstrafgesetz, Schweizerisches 
Quellen: Polizeigesetz, Jugendstrafgesetz, Schweizerisches 

Kompetenzzentrum für Menschenrechte (SKMR)
Kompetenzzentrum für Menschenrechte (SKMR)


